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Abschnitt VII 

Erholung in der freien Landschaft 

 

§ 49 

Betretungsbefugnis 

 

(1) In der freien Landschaft ist das Betreten der privaten Wege und Pfade, der 

Wirtschaftswege sowie der Feldraine, Böschungen, Öd- und Brachflächen und anderer 

landwirtschaftlich nicht genutzter Flächen zum Zwecke der Erholung auf eigene Gefahr 

gestattet, soweit sich nicht aus den Bestimmungen dieses Abschnitts oder aus anderen 

Rechtsvorschriften Abweichungen ergeben. Für das Betreten des Waldes gelten die 

Bestimmungen des Landesforstgesetzes. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für das Radfahren und das Fahren mit Krankenfahrstühlen in 

der freien Landschaft. Das Radfahren ist jedoch nur auf privaten Straßen und Wegen 

gestattet. Radfahrer und Reiter haben auf Fußgänger besondere Rücksicht zu nehmen. 

 

§ 50  

Reiten in der freien Landschaft und im Walde 

 

(1) Das Reiten in der freien Landschaft ist über den Gemeingebrauch an öffentlichen 

Verkehrsflächen hinaus auf privaten Straßen und Wegen gestattet. Dies gilt sinngemäß 

für das Kutschfahren auf privaten Wegen und Straßen, die nach der 

Straßenverkehrsordnung nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben sind. 

(2) Das Reiten im Walde ist auf den nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung 

als Reitwege gekennzeichneten privaten Straßen und Wegen (Reitwege) gestattet. Die 

nach den Vorschriften dieses Gesetzes gekennzeichneten Wanderwege und Wanderpfade 

sowie Sport- und Lehrpfade dürfen nicht als Reitwege gekennzeichnet werden. Die Kreise 

und die kreisfreien Städte können im Einvernehmen mit der unteren Forstbehörde und 

nach Anhörung der betroffenen Gemeinden Ausnahmen von Satz 1 zulassen und insoweit 

bestimmen, dass in Gebieten mit regelmäßig nur geringem Reitaufkommen auf die 

Kennzeichnung von Reitwegen verzichtet wird. In diesen Gebieten ist das Reiten auf allen 

privaten Straßen und Wegen zulässig, mit Ausnahme der Wege und Pfade im Sinne des 

Satzes 2, die nicht zugleich als für Reiter mitnutzbare Wanderwege gekennzeichnet sind. 

Die Zulassung ist im amtlichen Verkündungsorgan des Kreises oder der kreisfreien Stadt 

bekanntzugeben. 

(3) Die Vorschriften des Straßenrechts und des Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt. 

(4) Die Eigennutzung durch Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und 

Nießbraucher bleibt unberührt, soweit hierdurch das Betretungsrecht nicht unzumutbar 

beeinträchtigt wird. 



(5) Für Bereiche in der freien Landschaft, in denen durch das Reiten erhebliche 

Beeinträchtigungen anderer Erholungssuchender oder erhebliche Schäden entstehen 

würden, kann das Reiten auf bestimmte Straßen und Wege beschränkt werden. Private 

Straßen und Wege, auf denen nicht geritten werden darf, sind nach den Vorschriften der 

Straßenverkehrsordnung zu kennzeichnen. 

(6) Die Befugnis nach den Absätzen 1 und 2 darf nur zum Zwecke der Erholung ausgeübt 

werden, soweit sich nicht aus den Bestimmungen dieses Abschnitts oder aus anderen 

Rechtsvorschriften Abweichungen ergeben. Die Ausübung erfolgt auf eigene Gefahr. § 49 

Abs. 2 Satz 3 gilt sinngemäß. 

(7) Die Landschaftsbehörden sollen im Zusammenwirken mit den Forstbehörden, den 

Gemeinden, den Waldbesitzern und den Reiterverbänden für ein ausreichendes und 

geeignetes Reitwegenetz sorgen. Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte 

haben die Kennzeichnung von Reitwegen zu dulden. 

 

§ 51 

Kennzeichnung von Reitpferden, Reitabgabe 

 

(1) Wer in der freien Landschaft oder im Wald reitet, muss ein gut sichtbares, am Pferd 

beidseitig angebrachtes gültiges Kennzeichen führen. 

(2) Kennzeichen nach Absatz 1 dürfen nur gegen Entrichtung einer Abgabe ausgegeben 

werden. Die Abgabe ist für die Anlage und Unterhaltung von Reitwegen sowie für 

Ersatzleistungen nach § 53 Abs. 3 zweckgebunden; sie fließt den höheren 

Landschaftsbehörden zu. 

 

§ 52  

Ermächtigung 

 

Das für den Naturschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung nach Anhörung des zuständigen Ausschusses des Landtags 

Einzelheiten über die Kennzeichnung nach § 50 Abs. 2 Satz 4 und § 51 Abs. 1 zu regeln 

sowie die Höhe der Abgabe nach § 51 Abs. 2 festzusetzen. Die Höhe der Abgabe ist nach 

dem voraussichtlichen Aufwand für die Anlage und Unterhaltung der Reitwege sowie nach 

den voraussichtlichen Ersatzleistungen zu bemessen. Für Reiterhöfe können besondere 

Regelungen und Festsetzungen getroffen werden. 

 

§ 53 

Grenzen der Betretungs- und Reitbefugnis 

 

(1) Die Befugnisse nach § 49 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und § 50 Abs. 1 und 2 dürfen nur 

so ausgeübt werden, dass die Belange der anderen Erholungssuchenden und die Rechte 

der Eigentümer oder Besitzer nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. 

(2) Die Befugnisse nach § 49 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und § 50 Abs. 1 und 2 gelten 

nicht für Gärten, Hofräume und sonstige zum privaten Wohnbereich gehörende oder 

einem gewerblichen oder öffentlichen Betrieb dienende Flächen. 

(3) Weist ein Grundstückseigentümer oder sonstiger Berechtigter nach, dass ihm durch 

den Erholungsverkehr im Rahmen der §§ 49 und 50 ein nicht nur unerheblicher Schaden 

entstanden ist, so ist ihm dieser auf Antrag durch die untere Landschaftsbehörde zu 

ersetzen. Steht dem Grundstückseigentümer oder sonstigen Berechtigten ein Anspruch 



auf Schadensersatz gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Kreis oder die 

kreisfreie Stadt über, soweit der Kreis oder die kreisfreie Stadt den Schaden beseitigt. 

§ 54  

Zulässigkeit von Sperren 

 

(1) Die Ausübung der Befugnisse nach § 49 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und § 50 Abs. 1 

und 2 kann durch den Grundstückseigentümer oder sonstigen Berechtigten untersagt 

oder tatsächlich ausgeschlossen werden. Der Grundstückseigentümer oder sonstige 

Berechtigte bedarf hierzu der vorherigen Genehmigung durch die untere 

Landschaftsbehörde. 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn andernfalls die zulässige Nutzung der Flächen 

unzumutbar behindert oder eingeschränkt würde oder erhebliche Schäden entstehen 

würden. Im Übrigen darf die Genehmigung nur erteilt werden, wenn hierfür ein wichtiger 

Grund vorliegt und die Sperrung unter Berücksichtigung des Interesses der Allgemeinheit 

vertretbar ist. Die Genehmigung ist in der Regel widerruflich oder befristet zu erteilen. 

(3) Gesperrte Flächen sind durch Schilder kenntlich zu machen, deren Muster vom für 

den Naturschutz zuständigen Ministerium im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 

Nordrhein-Westfalen bekanntgemacht wird. 

 

§ 54a 

Radfahr- und Reitverbote 

 

In Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Nationalparken und geschützten 

Biotopen nach § 62 sowie innerhalb geschützter Landschaftsbestandteile ist das 

Radfahren und Reiten außerhalb von Straßen und Wegen verboten. Die untere 

Landschaftsbehörde kann allgemein oder im Einzelfall Ausnahmen zulassen, soweit 

hierdurch der Zweck der Schutzausweisung nicht beeinträchtigt wird oder Verbote nach 

anderen Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. 

 

§ 55 

Betretungsbefugnisse in geschlossenen Ortschaften 

 

Die Gemeinden können durch Satzung das Betreten von privaten Wegen sowie 

Grünflächen und anderen nicht bebauten Grundstücken in den im Zusammenhang 

bebauten Ortsteilen regeln. 

 


